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Vermerk über den Satzungsbeschluss
Der Bebauungsplan "Wohngebiet Carl-von-Ossietzky-Straße" in der Fassung vom 
____.____.________ wurde am ____.____.________ von der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Cottbus/Chóśebuz als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt.

Cottbus, den……………… Siegel …………………………………
Unterschrift

Ausfertigungsvermerk
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplans "Wohngebiet Carl-von-Ossietzky-Straße" 
in der Fassung vom ____.____.________ und die textlichen Festsetzungen mit dem hierzu 
ergangenen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus/Chóśebuz vom 
____.____.________ übereinstimmt.

Cottbus, den……………… Siegel …………………………………
Unterschrift

Bekanntmachungsvermerk
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer 
während der Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden kann und bei der über den 
Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind im Amtsblatt für die Stadt Cottbus/Chóśebuz am 
____.____.________ ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist gemäß 
§§ 215 Abs. 1 BauGB auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen worden.

Cottbus, den……………… Siegel …………………………………
Unterschrift

Katastervermerk
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom 
____.____.________ und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege 
und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile 
geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist 
eindeutig möglich.

………………, den ……………… Siegel …………………………………
Ort Unterschrift

Verfahrensstand

Fachbereich - Stadtentwicklung
Karl-Marx-Straße 67
03044 Cottbus

Plangeber

Übersichtsplan

Hinweise

Koalick GmbH
Auftraggeber

Bahnhofstraße 62  
03116 Drebkau
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ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 12 BauNVO )

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
(§§ 16 - 21 a) BauNVO

BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und § 23 BauNVO)

GRÜNFLÄCHEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Grundflächenzahl , z.B. 0,4

Höhe der Oberkante baulicher Anlagen in Metern über NHN im DHHN2016

Baugrenze

private Grünfläche
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VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Private Verkehrsfläche

Allgemeines Wohngebiet
(§ 4 BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)
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Bebauungsplan Nr. W/44/134 
"Wohngebiet Carl-von-Ossietzky-Straße"

Art der baulichen Nutzung
Festsetzungen auf Grundlage: § 9 Abs.1Nr.1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO
1. Es wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Läden zur Versorgung des Gebiets 
   sind allgemein nur bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von 300  m² zulässig. 
   Der Versorgung dienen Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende 
   Handwerksbetriebe sind allgemein zulässig. Anlagen für kirchliche kulturelle, soziale, 
   gesundheitliche und sportliche Zwecke sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nur als Ausnahme 
   zulässig. Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO 
   allgemein zulässig, sofern die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebietes (hier 
   Wohnnutzung) gewahrt bleibt. Die Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 6 BauNVO (sonstige nicht 
   störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und 
   Tankstellen) sind nicht zulässig.

Maß der baulichen Nutzung
Grundflächenzahl
Festsetzungen auf Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 19 BauNVO
2. Die Grundflächenzahl von 0,4 wird als Obergrenze festgesetzt.

Geschosse
Festsetzungen auf Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 20 BauNVO
3. Die Anzahl der maximal zulässigen Geschosse wird auf fünf Vollgeschosse und ein 
   zurückgesetztes Staffelgeschoss (5V + 1S) festgesetzt. Die Außenwände des 
   Staffelgeschosses müssen auf mindestens 2 Seiten um jeweils mindestens 1,5 m hinter die 
   Außenwandflächen des darunter liegenden Vollgeschosses zurücktreten.  

Höhe baulicher Anlagen
4. Die Höhe der baulichen Anlagen ist über die Oberkante (OK) und die Traufhöhe (TH) 
   definiert. Maßgeblich für die OK ist dabei der höchste Punkt des jeweiligen Bauwerks  
   etwa die Oberkante der Attika bei Flachdächern sowie der Schnittpunkt zwischen 
   Außenwand und Dachfläche bei der TH. 
5. Die maximal zulässige TH ist auf 16,5 m festgesetzt. Die Oberkante ist mit maximal 19 m 
   festgesetzt.
6. Die TH von 16,5 m darf durch zurückgesetzte Staffelgeschosse bis zu maximalen OK von 
   19 m überschritten werden.
7. Die festgesetzte Gebäudehöhe darf ausnahmsweise durch untergeordnete, der 
   Gebäudenutzung dienende technische An- und Aufbauten  wie Lüftungsanlagen, 
   solarthermische Anlagen, Aufzüge oder Photovoltaikanlagen  überschritten werden. 
   Dabei darf die Höhe dieser Aufbauten eine Gesamthöhe von 1,50  m nicht überschreiten.
8. Als Höhenbezugspunkt für die Festsetzungen zur Gebäudehöhe gilt die Geländeoberkante
   der Fahrbahnmitte der jeweiligen Erschließungsstraße, von der das Baugrundstück 
   erschlossen wird. Die Höhenmessung erfolgt senkrecht zur Mitte der straßenseitigen 
   Grundstücksgrenze.

Bauweise
9. Festsetzungen auf Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO und § 6 BbgBo
   Es wird eine offene Bauweise festgesetzt. In der offenen Bauweise sind die Gebäude mit 
   seitlichem Grenzabstand zu errichten.

Überbaubare Grundstücksfläche
Festsetzungen auf Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 23 BauNVO
10. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt. Gebäude 
    sowie deren baulichen Bestandteile dürfen diese Grenzen grundsätzlich nicht 
    überschreiten. Geringfügige Überschreitungen, insbesondere aus technischen oder 
    gestalterischen Gründen z.B. durch untergeordnete technische Nebenanlagen und 
    Einrichtungen gemäß § 14 BauNVO sind ausnahmsweise zulässig.

Verkehrsflächen
Festsetzungen auf Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
11. Die Verkehrsflächen werden als private Verkehrsflächen festgesetzt. Sie werden von den 
    angrenzenden Baugebieten durch die Straßenbegrenzungslinie abgegrenzt.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
Festsetzungen auf Grundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 9 BbgBO und 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 
12. Dachflächen sind mit einer Neigung von bis zu maximal 15° auszuführen.
13. Flächenhafte Stein-, Kies-, Splittschüttungen und Schottergärten sind unzulässig. 
    Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Vlies, Folien) sind nur zur 
    Anlage von dauerhaft wassergefüllten Teichen zulässig.
14. Dächer mit einer Dachneigung bis 15° sind entweder für Anlagen zur Nutzung solarer 
    Strahlungsenergie zu nutzen oder als extensive Dachbegrünung mit einem 
    Substrataufbau von mindestens 10 cm herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Dies gilt 
    auch für Nebenanlagen. Auf die Dachbegrünung kann verzichtet werden, sofern durch 
    andere im Bebauungsplan festgesetzte Maßnahmen zur Regenwasserrückhaltung und zur
    mikroklimatischen Verbesserung eine gleichwertige Wirkung erzielt wird. Dies ist 
    insbesondere der Fall, wenn die Maßnahmen VM1, VM3 sowie A1, A2 und A3 vollständig 
    umgesetzt werden. Dachflächen unterhalb von Anlagen zur Nutzung solarer 
    Strahlungsenergie sowie Dachterrassen sind von der Begrünungspflicht ausgenommen.ation von solarthermischen und Photovoltaik-Anlagen oder Tageslichtöffnungen genutzt werden.Dachflächen sind mit einer Neigung von bis zu maximal 15° und es ist empfohlen eine extensiven Dachbegrünung auszuführen. Die Begrünung sollte dauerhaft erhalten und gepflegt werden. Die Substratstärke sollte  dabei mindestens 6 cm betragen.Ausgenommen von der Begrünungsempfehlung sind Dächer und Dachteile, die für die Installation von solarthermischen und Photovoltaik-Anlagen oder Tageslichtöffnungen genutzt werden.
Grünordnerische Festsetzungen
a) Beschreibung der festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung/Verringerung des Eingriffs 
und zum Erhalt bestimmender Biotope - Festsetzungen Schutzgut Boden, Wasser, 
Biotoptypen, Pflanzen und Immissionen 

15. VM1 - Das unbelastete Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken und 
    Verkehrsflächen, auf denen es anfällt, zu sammeln und zu Bewässerungszwecken zu 
    verwenden oder flächig über die belebte Bodenzone zu versickern oder über 
    entsprechende Entwässerungsanlagen wie z. B. Mulden und Rigolen zu versickern oder 
    einer anderweitigen Nutzung zuzuführen. Die flächige Versickerung hat dabei Vorrang

16. VM2 - Alle nicht bebauten Grundstücks- bzw. Nutzflächen sind im unverdichteten und 
    entsiegelten Zustand zu erhalten bzw. herzurichten und zu begrünen.

17. VM3 - Alle bauvorbereitenden Maßnahmen zur Schaffung von Baufreiheit sind außerhalb 
    der Brutzeiten (1. März bis 30. September), d.h. also vom 01. Oktober bis 28. Februar 
    auszuführen.

b) Beschreibung der grünordnerischen Festsetzungen für Ausgleichsmaßnahmen 

18. A1 - Je angefangene 200 m² Grundstücksfläche sind 10 Bäume und Sträucher zu 
    pflanzen. Die Hauptartenliste beinhaltet nicht nur heimische Laubbäume und Sträucher, 
    sondern auch eine erhebliche Anzahl an Obstbäumen insbesondere auch alter Sorten.

19. A2 - Rigolen und Sickermulden sind durch die Ansaaten mit Regiosaatgut (200 m²) zu 
    begrünen.

20. A3 - Entlang der Planstraße ist eine Baumreihe bestehend aus hochstämmigen 
    Laubbäumen oder Wildobstbäumen der Hauptartenliste sowie eine dreireihige Hecke aus
    Straucharten der Pflanzliste zu pflanzen. Der Pflanzabstand der Hochstämme 
    untereinander beträgt 15 - 18 m, der Pflanzabstand der Sträucher 1 m x 1 m. Abgange 
    sind am etwa gleichen Standort zu ersetzen.

c) Beschreibung festgesetzter Artenschutz- und Kompensationsmaßnahmen 

21. K1 - Nicht zur für die Nutzung von Wohnbebauung oder Verkehrsflächen zu verwendende
    versiegelte Flächen sind zu entsiegeln und zu begrünen. 

22. K2 - An den zu pflanzenden Bäumen sind insgesamt 5 Vogelnisthilfen anzubringen.

23. K3 - An den zu pflanzenden Bäumen oder Gebäuden sind insgesamt 3 Fledermauskästen 
    anzubringen.

Hinweise
Denkmalschutz
Funde bei Erdarbeiten sind beim Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum 
(BLDAM), Abt. Bodendenkmalpflege, Außenstelle Cottbus anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und Abs. 2 BbgDSchG).
Die aufgefundenen Bodendenkmale sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach Anzeige, auf Verlangen der 
Denkmalschutzbehörde ggf. auch darüber hinaus, zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu 
schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmal-pflege und 
Archäologischen Landesmuseum zu übergeben (§ 11 Abs. 4 und § 12 BbgDSchG).

Geologie
Bei etwaig geplanten Bohrungen oder geophysikalischen Untersuchungen besteht Anzeige-, Mitteilungs- oder 
Auskunftspflicht gegenüber der zuständigen Behörde (§ 8ff Geologiedatengesetz - GeolDG).

Kampfmittel
Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel gefunden werden, wird darauf hingewiesen, dass nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 der 
Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg vom 09. November 2018 verboten ist, entdeckte Kampfmittel zu 
berühren und deren Lage zu verändern. Die Fundstelle ist gemäß § 2 der Verordnung, unverzüglich der nächsten 
Ordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen.

Altlasten
Das Flurstück 159, Flur 22, Gemarkung Altstadt, ist im Altlastenkataster der Stadt Cottbus/Chóśebuz als 
Altlastenverdachtsfläche unter der Nummer 010252 1135 aufgrund der früheren Nutzung als 
Handelstransportunternehmen/Spedition registriert.

Hauptartenliste
Bäume und Sträucher 

Für Maßnahme 
A1 Arten der Laubbäume und Laubsträucher

Winterlinde  Tilia cordata
Gemeine Eberesche Sorbus aucuparia
Feld-Ahorn Acer campestre
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus
Stiel-Eiche Quercus robur
Hainbuche Carpinus betulus
Rotbuche Fagus sylvatica
Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna
Sal-Weide   Salix caprea
Gemeiner Hartriegel Cornus sanguinea
Hasel   Corylus avellana
Hecken-Rose Rosa corymbifera
Hunds-Rose   Rosa canina
Graugrüne Rose Rosa dumalis
Faulbaum   Frangula alnus
Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Liguster   Ligustrum vulgare
Brombeere   Rubus fruticosus
Spiere   Spiraea nipponica
Flieder   Syringa vulgaris

Obstbäume
Apfel: „Baumanns Renette“

„Boikenapfel“
„Charlamowsky“
„Croncels“
„Danziger Kantapfel“
„Elstar“
„Goldparmäne“
„Grahams Jubiläum“
„Gravensteiner“
„Hasenkopf“
„Jakob Lebel“
„James Grieve“
„Jonathan“
„Kaiser Wilhelm“
„Nelkenapfel“
„Ontario“

Birne „Alexander Lucas“
„Butterbirne“
„Clapps Liebling“
„Gute Graue“
„Gute Luise“
„Wiliams Christ“
„Zuckerbirne“
„Pastorenbirne“

Sauerkirsche „Köröser Weichsel“
„Ludwigs Frühe“
„Morellenfeuer“
„Rote Maikirsche“
„Schattenmorelle“

Pflaume „Hauszwetschke“
„Anna Späth“
„Bühler Fühzwetschke“
„Große Grüne Reneklode“
„Kirkes Pflaume“
„Königin Viktoria“
„Mirabelle von nancy“
„Ontariopflaume“
„President“
„Wangenheims Frühzwetsche“
„Spilling“

Rote Johannisbeere
Ribes rubrum spec. „Rote Vierländer“, „Jonkheer van 

Tets“„Heinemanns Rote Spätelese“

Schwarze Johannisbeere Ribes nigrum spec. „Ribes nigrum „Lissil“ 

Stachelbeere Ribes uva-crispa spec. „Rote Triumphbeere“
„Weiße Triumphbeere“

Himbeere „Rubus ideaus“
„Golden Queen“, „Meeker“

Brombeere Rubus fruticosus spec. „Rubus fruticosus“
„Dirksen Thornles“, „Wilsons Frühe“

  IV.II
Für Maßnahme 
A2 Gräser, Wildblumen, Stauden

Landschaftsrasenmischung für frische bis trockene Standorte und Wildblumen: 
Heide Nelke, Scabiosen- Flockenblume, Odermennig,Sand-Strohblume, 
Besenrauke, Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Salbei, Echtes Barbenkraut, Huflattich, 
Aufrechtes Finger-kraut, Kleiner Wiesenknopf, Hasenklee,  Hopfenklee, Mittlerer 
Klee, Gemeiner Hornklee, Wilde Möhre, Rainfarn, Tüpfel-Johanniskraut, 
Schierlings-Reiher-schnabel, Kleine Bibernelle, Acker-Hornkraut, 
Taubenkropf-Leimkraut, Nickendes Leimkraut, Lämmersalat, Echtes 
Tausendgüldenkraut, Gemeine Schafgarbe, Gemeiner Hohlzahn, Gemeines 
Lein-Kraut, Acker-Witwenblume, Rundblättrige Glocken-blume, Gemeiner 
Feinstrahl, Wiesen-Margerite, Gemeine Eberwurz, Gemeine Flockenblume, 
Wiesen-Bocksbart, Gemeines Habichtskraut

20 g/m²
+ 8 g/m²Rechtsvorschriften

Planzeichenverordnung (PlanZV)
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. 
August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18]).

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

Grünordnerische FestsetzungenA1

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB)
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